
73. Bamberger Sandkerwa vom 24. – 28.08.2023 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
§ 1 Veranstalter: 

Bamberger Sandkerwa® Veranstaltungs GmbH, Amtsgericht Bamberg, HRB 3505,  
Geschäftsführer: Jürgen Wirth und Dominik Nakic 
im Folgenden „Veranstalter“ = „VA“ genannt. 
Anschrift: Mußstraße 1, 96047 Bamberg 
Telefon:  0951 – 96 47 167 
                         0951 – 59 402 (Anrufbeantworter) 
Telefax:  0951 – 57 454 
E-Mail:  kontakt@sandkerwa.de 
Internet:  www.sandkerwa.de 
 
 

§ 2 Die Veranstaltung ist eine Kirchweih, die an fünf Tagen die Weihe der St. Elisabethenkirche in Bamberg 
feiert. Die angebotenen Waren der Standbetreiber müssen dem Charakter einer Kirchweih entsprechen.  
 
 

§ 3 Veranstaltungsort:    Altstadt Bamberg 
        
Untere Sandstraße - Obere Sandstraße – Elisabethenstraße – Elisabethenplatz - Am Leinritt – 
Grünhundsbrunnen – Katzenberg – Kasernenstraße - Sandbad – Dominikanerstraße - Untere Brücke – 
Herrenstraße – Karolinenstraße – Ringleinsgasse – Geyerswörthplatz – Geyerswörthstraße - Schloss 
Geyerswörth – Schranne - Untere Mühlbrücke - Markusplatz 
 
 
Öffnungszeiten: Donnerstag, 24.08.2023 15:00 bis 1:00 Uhr 
  Freitag,   25.08.2023 13:00 bis 1:00 Uhr 
                         Samstag, 26.08.2023 11:00 bis 1:00 Uhr 
  Sonntag,  27.08.2023 11:00 bis 1:00 Uhr 
  Montag,   28.08.2023 13:00 bis 1:00 Uhr 
 
Sperrzeit:           täglich                 01:00 Uhr 
 
Standabnahme:   Donnerstag,        24.08.2023         08:00 bis 15:00 Uhr 
 
Aufbau:  Dienstag, 22.08.2023 08:00 bis 22:00 Uhr  
                         Mittwoch, 23.08.2023 08:00 bis 22:00 Uhr      
 
Abbau:  Dienstag, 29.08.2023 08:00 bis 22:00 Uhr     
 
 

§ 4 Standzuweisungen erfolgen ausschließlich durch den Veranstalter (VA). Das Eingangsdatum der Verein-
barung beim VA ist für die Einteilung nicht maßgebend. Anmeldungen werden durch Rücksendung der 
unterschriebenen Vereinbarung durch den VA an den Standbetreiber gültig. Der VA behält sich vor, aus 
organisatorischen Gründen Stände an einen anderen Platz zu verlegen. Ein Mietnachlass kann daraus 
nicht abgeleitet werden. 
Als Veranstaltungsfläche dient der dem Veranstalter von der Stadt Bamberg überlassene öffentliche 
Straßenraum. 
Der VA behält sich vor, die Standgröße zu begrenzen. 
 

§ 5 Über die Zulassung der Standbetreiber entscheidet der VA. Die erteilte Zulassung kann widerrufen wer-
den, wenn Fakten bekannt werden, die zu einer Nichtzulassung geführt hätten. 
Zum Zwecke der elektronischen Bearbeitung der Anmeldung werden die Angaben gespeichert und ggf. 
an Dritte weitergegeben. Die Bamberger Sandkerwa® Veranstaltungs GmbH erfasst, speichert und 
verarbeitet die Daten der Standbetreiber und gibt diese zum Zwecke der Veranstaltungsgenehmigung 
an alle beteiligten Behörden weiter. Eine darüberhinausgehende Weitergabe Ihrer Daten findet ohne 
Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht statt. Die Datenschutzrichtlinien der Bamberger Sandkerwa® 
Veranstaltungs GmbH finden Sie unter http://www.sandkerwa.de/Datenschutz.html. Bei Nicht-
Einverständnis können Sie unter kontakt@sandkerwa.de widersprechen.  
 

§ 6 Der VA ist berechtigt, Vereinbarungen zurückzuweisen. Konkurrenzausschluss darf weder verlangt noch 
genehmigt werden. 



 
§ 7 Der Standbetreiber ist verpflichtet, den Stand während der Dauer der Veranstaltung mit sachkundigem 

Personal besetzt zu halten. 
 

§ 8 Anmeldeschluss ist der 31.12. des Vorjahres. Maßgebend hierfür ist das Datum des Poststempels. 
 

§ 9 Grundsätzlich sind für den Standbau und -betrieb wiederverwertbare und die Umwelt möglichst wenig 
belastende Materialien einzusetzen. Es ist generell nicht zulässig, Materialien gleich welcher Art am 
Standplatz zurückzulassen. Zurückgelassene Materialien werden ohne Prüfung des Wertes auf Kosten 
des Standbetreibers entsorgt. 
 

§ 10 Mängel an der Standfläche sind dem VA unverzüglich anzuzeigen.  
 
§ 11 
 

 
Die Gestaltung der Stände auf dem zugeteilten Platz ist Angelegenheit des Standbetreibers. Eigene 
Standaufbauten und Dekorationen müssen ausnahmslos den geltenden Bau- und Brandschutzvorschrif-
ten entsprechen.  
Der Standaufbau muss bis spätestens am Veranstaltungstag um 08:00 Uhr abgeschlossen sein. Selbst 
wenn der Platz bis zu diesem Termin vom Standbetreiber nicht belegt wurde, bleibt die Verpflichtung 
zur Zahlung der Standmiete bestehen. Sollte der Abbau nicht fristgerecht erfolgen, ist der Veranstalter 
berechtigt, die Räumung der Platzfläche auf Kosten und Gefahr des Standbetreibers durchzuführen. 
Vorzeitiges Abbauen oder teilweises Räumen des Standes ist nicht statthaft und führt zu einer Vertrags-
strafe in Höhe von 100 % der Standmiete. 
 

§ 13 Die Rechnung ist gleichzeitig die Vereinbarungs- und Standbestätigung. Wird die Vereinbarung vom 
Standbetreiber storniert, so beträgt die Stornogebühr 40 % der vereinbarten Standmiete. Erfolgt die 
Stornierung später als acht Wochen vor Beginn der Veranstaltung, wird die gesamte Standmiete als 
Stornogebühr fällig. In beiden Fällen ist die Stornogebühr als pauschalierter Schadenersatz vereinbart, 
sodass auf eine Minderung dieses Schadenersatzanspruches, aus welchem Grunde auch immer, verzich-
tet wird. 
 

§ 14 Die Standgebühren werden vier Wochen vor der Veranstaltung zur Zahlung fällig. Im Falle des verspä-
teten Zahlungseinganges ist der Veranstalter berechtigt, schriftlich vom Vertrag zurückzutreten und den 
vereinbarten Standplatz anderweitig zu vergeben. Die Stornogebühr wird auch in diesem Falle fällig. Die 
Nichtbenutzung eines zugeteilten Platzes entbindet nach Vertragsabschluss nicht von der Zahlung der 
vereinbarten Gebühren.  
 

§ 15 Der Standbetreiber ist ohne Genehmigung des VA nicht berechtigt, seine Standfläche ganz oder teilwei-
se Dritten zu überlassen oder ein anderes Geschäft zu betreiben, als angemeldet. Die mit der Standab-
nahme genehmigte Standfläche darf nachträglich nicht ausgeweitet werden. Die genehmigte Aufnahme 
eines Standmitbetreibers ist gebührenpflichtig. Mieten mehrere Standbetreiber gemeinsam einen Stand, 
so haftet jeder von ihnen als Gesamtschuldner. 
Wenn die Standfläche mit Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum ausgestattet ist, müssen diese allen 
Besuchern uneingeschränkt – auch ohne Verzehr – zugänglich und nutzbar gemacht werden.  
 

§ 16 Der Standbetreiber ist dafür verantwortlich, dass die für seine und für die Tätigkeit seiner Beauftragten 
auf dem Stand oder Gelände erforderlichen Genehmigungen vorhanden sind und die geltenden gewer-
berechtlichen, wettbewerbsrechtlichen, gesundheitspolizeilichen, feuerpolizeilichen und sonstigen Vor-
schriften eingehalten werden. Bei Verstößen dagegen kann der Stand vom VA sofort geschlossen wer-
den, ohne Erstattung der Standmiete oder sonstiger Regressansprüche. 
 

§ 17 Die notwendigen und durch Halteverbotszeichen gekennzeichneten Anfahrtswege und Bewegungsflä-
chen für die Feuerwehr müssen ständig freigehalten werden. Fahrzeuge und Gegenstände, die auf den 
Rettungswegen und den Sicherheitsflächen abgestellt sind, werden auf Kosten und Gefahr des Besitzers 
entfernt.  
Den Anweisungen der Beauftragten des VA ist Folge zu leisten, damit vorbeugend polizeiliches Eingrei-
fen im Interesse aller Beteiligten und vor allem der Besucher vermieden werden kann. Insbesondere 
beim Aufbau sind die Anweisungen und Vorgaben des Veranstalters zu beachten. 
 

§ 18 
 

Sonstige Auflagen und Bedingungen, die sich nach öffentlichem Recht ergeben und zu deren Einhaltung 
sich der Standbetreiber verpflichtet: 

a) tägliche Sauberhaltung des benutzen Platzes, unter anderem durch die Aufstellung ausrei-
chender Abfallbehältnisse 

b) Einhaltung der Öffnungs- und Sperrzeiten gemäß des Sicherheitskonzeptes und der Sandker-
waverordung der Stadt Bamberg 

c) Unterlassung von Fremdwerbung 
d) Einhalten der Lärmschutzbedingungen des VAs und der Stadt Bamberg sowie der Musikendzei-



ten 
e) Freihalten der Unterflurhydranten 
f) Einhalten sowie den Aushang der Jugendschutzgesetze (siehe Merkblatt) 
g) Einhalten der Vorschriften für den Einsatz von Flüssiggas mit geschultem Personal (siehe 

Merkblatt der Feuerwehr Bamberg und dem Merkblatt ASI 8.04 der BGN) 
h) Einhalten der Vorschriften der VDE für den Stromanschluss und der Elektroeinrichtung des 

Standes 
i) Verkehrssicherungspflicht des Standplatzes 
j) das Einhalten der Regeln und Vorschriften des Merkblattes „Besonders zu beachtende Regeln 

und Vorschriften“ 
k) Getränke und zubereitete Speisen dürfen nur in Mehrweggeschirr/ -flaschen gemäß der Ab-

fallwirtschaftssatzung der Stadt Bamberg verabreicht werden. Für Flaschen, Krüge und Gläser 
ist ein Mindestpfand von 2,00 € vorgeschrieben 

l) Der Standbetreiber hat die Müllentsorgung und –trennung auf eigene Verantwortung und Kos-
ten in eigenen Behältnissen zu übernehmen. Sonderleistungen der Müllabfuhr durch den EBB 
der Stadt Bamberg müssen direkt vom Standbetreiber veranlasst werden.  
Unerlaubte Müllentsorgung wird verfolgt und in Rechnung gestellt. 

Bei Nichtbeachtung eines Vertragsbestandteils ist der VA berechtigt, die weitere Nutzung des Standes 
temporär oder dauerhaft zu untersagen oder den Stand oder den Betrieb zu schließen. Es besteht kein 
Anspruch auf etwaige Kostenerstattungen oder Schadensersatz. 
Bei Nichtbeachtung der AGB behält sich der VA einen Ausschluss des Standbetreibers bei zukünftigen 
Bewerbungen vor.  
 

§ 19 Der Standbetreiber trägt für seinen Stand das allgemeine Haftpflichtrisiko. Es wird jedem Standbetrei-
ber empfohlen, eine entsprechende Versicherung selbst und auf eigene Kosten abzuschließen. Der VA 
übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden aus Diebstahl, Wasser, Brand, Unfällen oder sons-
tigen unvorhersehbaren Ereignissen oder aus Ereignissen höherer Gewalt. 
 
Der Standbetreiber hat ferner kein Anrecht auf Schadensersatz  

a) Falls ihm die öffentlich-rechtliche Genehmigung zur Ausübung seines Geschäfts nicht erteilt 
oder zurückgenommen werden sollte 

b) Falls die Veranstaltung in Folge vom VA nicht zu vertretenden Umstände frühzeitig abgebro-
chen, auf einen anderen Zeitpunkt verlegt wird oder überhaupt nicht stattfinden kann 

c) Falls dem VA die Genehmigung zur Durchführung der Veranstaltung nicht erteilt wird 
 
Der VA haftet bei einfach fahrlässiger Verletzung der Kardinalspflichten nur für vertragstypische oder 
vorhersehbare Schäden. Für vertragsuntypische nicht vorhersehbare Schäden wird die Haftung ausge-
schlossen. Für sonstige einfach fahrlässige verursachte Schäden wird die Haftung ebenso ausgeschlos-
sen. Der Haftungsausschluss und die Haftungsbegrenzung gelten nicht für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigen Handeln 
des VA, dessen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Bei sonstiger gesetzlich zwingender Haftung gilt der 
Haftungsausschluss und die –begrenzung ebenfalls nicht.  
Für die Beseitigung von Schäden, die durch die Nutzung entstehen, haftet der Standbetreiber.  
 

§ 20  Für die Beaufsichtigung und Bewachung des Standes ist jeder Standbetreiber selbst verantwortlich. Dies 
gilt auch für die Auf- und Abbauzeiten. 
 

§ 21 Die Musikwiedergabe am Stand ist verboten. 
 

§ 22 Der Standbetreiber ist berechtigt, die eingetragene Marke Sandkerwa® für Werbezwecke standplatzbe-
zogen zu nutzen. Dieses Nutzungsrecht bezieht sich auf den Monat August und die Region Bamberg 
und ist nicht übertragbar. Die Wort-/ Bildmarke darf nicht verändert werden, anderweitige Verwendun-
gen sind mit dem VA abzusprechen. Bei Missbrauch wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 1.000,00 € 
fällig.  
 

§ 23 Die Standabnahme erfolgt am 24.08.2023 ab 8:00 Uhr.  
Dabei sind bereitzuhalten: 

- die Vereinbarung im Original 
- die Reisegewerbekarte oder gewerbliche Sondererlaubnis der Stadt Bamberg 
- die Gaststättenunterrichtung und/oder die Bescheinigung des Gesundheitsamtes nach § 43 

Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), soweit erforderlich. Für die Einweisung des Perso-
nals ist der Standbetreiber verantwortlich 

- die notwendigen Haftplichtversicherungspolicen 
- die B1 Zertifizierung für sämtliche Dekorationen und eingebrachte Gegenstände 
- die Baubücher mit der gültigen Ausführungsgenehmigung für fliegende Bauten, soweit erfor-

derlich 
 



Bei der Standabnahme muss der Standbetreiber anwesend und der Stand abnahmebereit sein. 
Sollte wegen Verschulden des Standbetreibers ein erneuter Termin zur Standabnahme notwendig sein, 
müssen die Kosten vom Standbetreiber übernommen werden.  
 

§ 24 Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung akzeptieren die Standbetreiber und ihre Beauftragten die 
Veranstaltungsbedingungen, die behördlichen Vorschriften sowie alle weiteren Vorgaben des Veranstal-
ters. Die VA ist berechtigt, bei Verstößen dagegen einzuschreiten. Die Kosten trägt der Standbetreiber. 
 

§ 25 Über den Inhalt der AGB sowie über alle weiteren Absprachen vereinbaren beide Parteien, Stillschwei-
gen zu bewahren.  
 

§ 26 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Ver-
tragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der AGB im 
Übrigen nicht berührt.  
 

§ 27 Mündliche Nebenabreden erlangen nur durch schriftliche Bestätigung des VA Gültigkeit. 
 

§ 28 Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Bamberg.  
  
§ 29 Das jeweils gültige Sicherheitskonzept für die Sandkerwa® ist Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen und zwingend einzuhalten.  
 


